
3. FÖRDERUNGSBEILAGE 
- Bestandsverzeichnis für Rinder mit Stand 31.12. des Förderungsjahres oder Registerauszug aus der 
AMA-Rinderdatenbank mit Stand 31.12. des Förderungsjahres 
- Tierarzt Besamungsscheine, Besamungsscheine 
- Rechnung beim Ankauf von Vatertieren 

 

 
 
 
 
 
An die 
GEMEINDE WIESELBURG-LAND 
Weinzierl-Wechlingerstraße 9 
3250 Wieselburg-Land 

 
 

1. FÖRDERUNGSWERBER  

 
Antragsteller: 

Name: 

 
Adresse: 

 
PLZ Ort: 

 
Betriebsnummer (LFBIS Nr): 

 
 

Bankverbindung: Institut:  
Kontoinhaber:  

IBAN:  

2. FÖRDERUNGSGEGENSTAND A T                   2 
 

 
 Beitrag zur künstlichen Besamung: 

Stück Betrag 
[€] 

Summe 
[€] 

 Rind – Besamung durch Tierarzt  11,00  

 Rind - Besamung durch Eigenbestandsbesamer  5,00  

 Schwein – Zuchtbestand bis 35 Zuchtsauen  10,00  

 Schwein – Zuchtbestand 35 bis 70 Zuchtsauen  7,00  

 Schwein – Zuchtbestand über 70 Zuchtsauen  5,00  

  
 

 Beitrag beim Ankauf von Vatertieren: 
 Summe 

[€] 

 Rind (Stier)  
40% vom Bruttoankaufsbetrag (max. € 1.000,00) 

 
 

 Schwein (Eber)  
40% vom Bruttoankaufsbetrag (max. € 150,00) 

 
 

 Schaf/Ziege (Widder/Bock)  
40% vom Bruttoankaufsbetrag (max. €150,00) 

 
 

 

Gesamtsumme:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die unterzeichnende Person bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben angeführten Daten. 
Der Beihilfenempfänger verpflichtet sich zur Rückerstattung von agrarischen De-minimis-Beihilfen, die unrechtmäßig bezogen wurden. 
Datenschutz-Bestimmungen 
Die Gemeinde Wieselburg-Land wird die angegebenen Daten ausschließlich insofern verwenden, als dies für die Erfüllung des gegenständlichen 
Vertrages/Antrages notwendig ist. Insbesondere werden die Daten nicht an Dritte übermittelt und im Einklang mit dem Datenschutzgesetz 
verwendet. 
 
 

   

Datum  Unterschrift 

A N T R A G  auf 

Tierzuchtförderung der Gemeinde Wieselburg-Land (gültig ab 01.01.2023) 

auf der Grundlage der vom Gemeinderat am 14.12.2023 beschlossenen Richtlinien 

Eingangsvermerk 

     Nicht ausfüllen !!! 
=================== 

 
AUSZAHLUNGS- / 
BUCHUNGS- 
A N O R D N U N G 

 
über                        €  
 
HHST: 1/742000/768000 
ZW:4 -         Rechnung/Zahlung 

 
 
Finanzref./Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlossen in der 
Sitzung des 
Gemeinderates am 
14.12.2023 



 


